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1.	 Gegenstand	 dieser	 Bedingungen,	 Geltungs-
bereich	

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfol-
gend „AGB“) für den Kauf von Brandschutzgeräten,- 
anlagen und -produkten sowie sonstigen Produkten 
(nachfolgend: "Kaufgegenstand" oder „Anlage“) 
gelten für alle Verträge, die die Firma Stein Brand-
schutz (nachfolgend "Auftragnehmer“) mit Unter-
nehmern, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen 
(nachfolgend "Kunde") abschließt. 

Jedem Kaufvertrag zwischen dem Auftraggeber  – 
auch „Kunde“ oder „Käufer “ genannt- und dem 
Auftragnehmer (auch „Lieferer“ genannt) liegen 
ausschließlich diese AGB  zu Grunde. 

Mit Abschluss des Kaufvertrages erkennt der Käufer 
diese AGB an. 

Diese AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende 
oder von unseren AGB abweichende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftrag-
nehmer hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Diese AGB gelten auch dann, wenn der 
Auftragnehmer in Kenntnis entgegenstehender oder 
von diesen AGB abweichender Bedingungen des 
Kunden den Auftrag vorbehaltlos ausführt oder die 
Leistung vorbehaltlos erbringt. 

Jedes von diesen AGB abweichende Verhalten vom 
Auftragnehmer stellt einen Einzelfall dar; dies 
bedeutet in keinem Fall ein Anerkenntnis bzw. 
Verzicht auf diese AGB für die Zukunft. 

Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen 
Verträge mit dem Kunden. 

Diese AGB gelten nicht, soweit die Parteien im 
Einzelfall eine hiervon abweichende schriftliche 
Regelung getroffen haben. 

Soweit in diesen Bedingungen zuweilen die maskuli-
ne Form verwendet wird, dient dies ausschließlich 
der Lesbarkeit und ist mit keinerlei Wertungen 
gegenüber einer Geschlechtergruppe verbunden. 

2.	 Beratung,	 Lieferung	 und	 Installation	 der	
Brandschutzgeräte	

Brandschutztechnische Beratungen hinsichtlich der 
Anzahl von Feuerlöschern oder anderer Brand-
schutzprodukten in Arbeitsstätten sowie der 
Auslegung von Löschwassertrennstationen und 
sonstiger Anlagen erfolgen prinzipiell auf der Basis 
einschlägiger gesetzlicher Verordnungen und 
Gesetze sowie technischer Regeln sowie Empfehlun-
gen nach dem Stand der Technik. Diese Beratungs-
leistung hat ausdrücklich nur empfehlenden 
Charakter und ersetzt nicht die gesetzliche Pflicht 
des Kunden als Arbeitgeber zur Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung. 

Der Auftragnehmer ist stets bemüht die mitgeteilten 
Lieferfristen, Liefertermine und Installationstermine 
einzuhalten; diese Termine erfolgen nach bestem 
Ermessen, jedoch ohne Verbindlichkeit, es sei denn, 
es handelt sich um einen zugesicherten Termin. 

Die Lieferfrist beginnt mit dem Absenden der 
Auftragsbestätigung. Eine angemessene Verlänge-
rung der Frist tritt jedoch ein, wenn der Kunde die 
von ihm zu beschaffenden Unterlagen, Genehmi-
gungen usw. nicht rechtzeitig beibringt oder seinen 
für den Kauf wesentlichen Vertrags- und Zahlungs-

verpflichtungen nicht nachkommt. Das gleiche gilt 
bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim 
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die 
außerhalb des willentlichen Einflussbereichs des 
Lieferers liegen - wie z.B. Lieferverzögerungen eines 
Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, 
Werkstoff- oder Energiemangel - und nachweislich 
auf die Herstellung oder Ablieferung des Lieferge-
genstandes von erheblichem Einfluss sind. Die 
vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom 
Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines 
bereits vorhandenen Lieferverzuges eintreten. 

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem 
Ablauf der Kaufgegenstand das Werk verlassen hat 
oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

Befindet sich der Lieferer nach dem Setzen einer 
angemessenen Nachfrist durch den Kunde weiterhin 
in Verzug und erwächst dem Kunde dadurch ein 
nachweisbarer Schaden, so ist er unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche berechtigt, für jede volle Woche 
der Verspätung 0,5% bis zur Höhe von insgesamt 5% 
vom Wert desjenigen Teils der Lieferung oder 
sonstigen Leistungen zu verlangen, der wegen der 
Verzögerung nicht rechtzeitig oder nicht vertrags-
gemäß genutzt werden kann. 

Weitergehende Schadensersatzansprüche des 
Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung 
oder Leistung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit 
in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässig-
keit zwingend gehaftet wird. 

Das Recht des Kunden zum Rücktritt nach fruchtlo-
sem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist 
bleibt unberührt. 

Der Versand erfolgt ab Werk auf Kosten und Gefahr 
des Kunden. Transport-, Bruch-, Diebstahl- und 
sonstige Versicherungen schließt der Lieferer nur auf 
ausdrückliches Verlangen und Rechnung des 
Bestellers ab. 

Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzö-
gert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach 
Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die 
Lagerung entstehenden Kosten bei Lagerung im 
Lieferwerk, mindestens jedoch 1/2 % des Rech-
nungsbetrages für jeden Monat, berechnet. Der 
Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und 
fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist 
anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen 
und den Kunde mit angemessener verlängerter Frist 
zu beliefern. 

Der Auftragnehmer ist zu Teilleistungen in zumutba-
rem Umfang berechtigt.  

3.	Abnahme		

Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufgegenstand 
abzunehmen. Verweigert der Kunde die Abnahme 
des Kaufgegenstands, so kann der Auftragnehmer 
eine angemessene Frist zur Abnahme setzen. Hat 
der Kunde den Kaufgegenstand in der ihm gesetzten 
Frist nicht abgenommen, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz zu verlangen. In diesem Fall kann 
der Auftragnehmer auch ohne Nachweis des 
tatsächlich entstandenen Schadens 30% des 
Gesamtkaufpreises als Schadensersatz verlangen. 
Aufgrund dieser Schadenspauschale wird dem 
Kunden nicht die Möglichkeit des Nachweises 
abgeschnitten, dass im konkreten Fall kein oder nur 
ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 
Erklärt der Kunde vor Auslieferung der Anlage dem 
Auftragnehmer  gegenüber, den Kaufvertrag nicht 

erfüllen zu wollen oder aber die Anlage nicht 
abnehmen zu wollen oder kommt dieser Wille durch 
sein Verhalten schlüssig zum Ausdruck, so ist der 
Auftragnehmer berechtigt, anstelle der Erfüllung 
des Kaufvertrages Zahlung einer Schadenspauschale 
in Höhe von 30% des vereinbarten Gesamtkaufprei-
ses zu verlangen.  

 

 

4.	Zahlungsbedingungen		

Alle im Kaufvertrag enthaltenen Preise verstehen 
sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 

Der Kunde kommt in Verzug, wenn er nicht inner-
halb von 30 Tagen ab Zugang einer Rechnung oder 
gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt, spätes-
tens jedoch 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang 
der Lieferung oder Leistung. Die Einräumung eines 
Zahlungsziels bis zu 30 Tagen ändert hieran nichts. 
Räumen wir ein Zahlungsziel ein, das 30 Tage 
übersteigt, dann kommt der Kunde in Verzug, wenn 
er nicht bis zum Ablauf dieses Zahlungsziels zahlt. 

Nach Übergabe des Kaufgegenstandes bzw. 
Fertigstellung der Anlageninstallation wird der 
Auftragnehmer dem Kunden die erbrachten 
Leistungen in Rechnung stellen.  

Alle vereinbarten Preisnachlässe auf die jeweils 
gültigen Listenpreise und alle vereinbarten Rabatte 
gleich welcher Art entfallen ersatzlos, sofern der 
Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen ganz 
oder teilweise gegenüber dem Auftragnehmer in 
Verzug gerät. Es gelten dann stattdessen die zum 
Zeitpunkt der Lieferung jeweils gültigen Listenpreise. 

Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts 
oder die Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit 
rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen 
Gegenansprüchen zulässig.  

Ein Zurückbehaltungsrecht wegen Gegenansprüchen 
aus anderen Vertragsverhältnissen wird ausge-
schlossen. 

Kommt der Kunde mit seinen Zahlungen ganz oder 
teilweise in Verzug, kann der Auftragnehmer Zinsen 
in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der EZB p.a. 
verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens oder höherer Zinsen wird dadurch nicht 
ausgeschlossen. 

Ohne dass es einer Mahnung bedarf, tritt Zahlungs-
verzug in Kraft, wenn der Zahlungszeitpunkt 
kalendermäßig bestimmt ist, die Zahlung ernsthaft 
und endgültig verweigert wird oder aus besonderen 
Gründen unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen der sofortige Eintritt des Verzuges 
gerechtfertigt ist.  

Die nicht rechtzeitige Zahlung einer Lieferung oder 
Leistung oder begründete Zweifel an der Zahlungs-
fähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers kann 
zum Anlass genommen werden, sämtliche Forde-
rungen gegen den Kunden sofort fällig zu stellen 
und weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse zu 
erbringen.  

Die Annahme von Wechseln oder anderen Wertpa-
pieren ist ausgeschlossen.  
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5.	Eigentumsvorbehalt	

Vom Auftragnehmer gelieferte Gegenstände bleiben 
bis zur vollständigen Bezahlung der vereinbarten 
Vergütung Eigentum des Auftragnehmers, soweit 
kein Eigentumsübergang an den Kunden aus 
gesetzlichen Gründen stattfindet. Der Auftragneh-
mer ist berechtigt, dem Kunden Eigentum an 
gelieferten Gegenständen zu verschaffen und eine 
Abschlagszahlung für die Lieferung der übereigne-
ten Gegenstände zu verlangen. 

6.	Bonitätsprüfung		

Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei der Schufa 
Holding AG (SCHUFA), Wirtschaftsauskunfteien und 
Kreditversicherungsgesellschaften (im Folgenden 
gemeinsam „Einrichtungen“) vor Vertragsabschluss 
und während der Vertragslaufzeit Auskünfte über 
die Bonität des Kunden einzuholen, Daten über die 
Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung 
des Vertrages sowie personenbezogene Vertragsda-
ten und Angaben über nicht vertragsgemäße 
Abwicklung (z.B. Kündigung wegen Zahlungsverzug) 
den Einrichtungen mitzuteilen. Soweit während des 
Kundenverhältnisses solche Daten bei den Einrich-
tungen aus anderen Kundenverhältnissen anfallen, 
erhält der Auftragnehmer hierüber Auskunft. 

Die Datenübermittlung erfolgt nur, wenn und soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Auftragnehmers oder eines Vertragspartners der 
Einrichtungen erforderlich ist, die schutzwürdigen 
Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden 
und die Voraussetzungen des § 28a BDSG vorliegen. 
Hierbei wird der Auftragnehmer alle relevanten 
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere solche des 
Datenschutzes, beachten. 

Bei Firmenkunden tauscht der Auftragnehmer mit 
weiteren Wirtschaftsauskunfteien und Kreditversi-
cherungsgesellschaften Daten nach diesen Grunds-
ätzen aus. 

Der Kunde kann bei der zuständigen Einrichtung 
Auskunft über die ihn betreffenden Daten erhalten. 
Der Auftragnehmer teilt dem Kunden auf Anfrage 
die Anschrift der Einrichtung mit. Er kann sodann 
weitere Informationen über zu seiner Person/Firma 
gespeicherten Daten auf schriftlichem Wege vom 
Betreiber der Einrichtung(en) erhalten. 

7.	Gewährleistung	

Der Auftragnehmer tritt alle gegen den Hersteller 
der Anlage bestehenden Mängelansprüche an den 
Käufer ab. Mängelansprüche gegen den Auftrag-
nehmer nach den folgenden Bestimmungen kann 
der Käufer erst nach erfolgloser außergerichtlicher 
Inanspruchnahme des Herstellers geltend machen. 

Im Falle der Mangelhaftigkeit der Anlage kann der 
Käufer nach Wahl von dem Auftragnehmer Nach-
besserung oder Ersatzlieferung verlangen. Verfügt 
die vom Auftragnehmer gelieferte Anlage nicht über 
diejenigen Eigenschaften, deren Vorliegen der 
Käufer aufgrund öffentlicher Aussagen von Auftrag-
nehmer, des Herstellers oder ihrer Gehilfen erwar-
ten durfte, stehen dem Käufer die in Satz 1 genann-
ten Rechte nur zu, wenn der Käufer nachweist, dass 
der Vertragsschluss zumindest teilweise auf diese 
Äußerungen zurückzuführen ist. Eine solche Haftung 
ist ausgeschlossen, wenn der Auftragnehmer diese 
öffentlichen Aussagen vor dem Vertragsschluss in 
gleichwertiger Weise berichtigt hat. 

Hat der Käufer den Auftragnehmer nach einer 
ersten Aufforderung ergebnislos eine weitere 
Nachfrist mit der Erklärung gesetzt, dass er nach 
Ablauf der Frist die Annahme ablehne, oder schlägt 
die Nachbesserung zweimal oder eine Ersatzliefe-
rung fehl, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten 
oder Minderung verlangen. 

Daneben kann der Kunde Schadensersatz  nach 
Maßgabe des Abschnitts 9 dieser AGB geltend 
machen.  

Einer Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung bedarf 
es nicht, wenn der Auftragnehmer bereits zuvor die 
Nacherfüllung ernsthaft  und endgültig verweigert 
hat. Der Rücktritt bzw. Minderung ist ausgeschlos-
sen, wenn der Käufer die Mangelhaftigkeit der 
Leistung allein oder zumindest in weit überwiegen-
dem Maße, beispielsweise durch Verletzung seiner 
vertraglichen Pflichten, zu vertreten hat oder wenn 
der vom Auftragnehmer nicht zu vertretende 
Rücktritts- bzw. Minderungsgrund zu einer Zeit 
eintritt, zu welcher sich der Käufer im Annahmever-
zug befindet. 

Der Käufer wird bei der Eingrenzung von Mängeln 
mitwirken. Der Käufer ist verpflichtet, dem Auftrag-
nehmer nachprüfbare Unterlagen über Art und 
Auftreten von Mängeln sowie sonstige die Mängel 
veranschaulichende Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht 
nach, kann der Auftragnehmer die Nacherfüllung 
verweigern. 

Ist es dem Auftragnehmer entweder unmöglich, den 
Mangel durch Nacherfüllung zu beheben, oder kann 
der Mangel nur mit unverhältnismäßigen Mitteln 
durch Nacherfüllung behoben werden, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, dem Käufer zumutbare 
Möglichkeiten aufzuzeigen, den Mangel so zu 
umgehen, dass der Käufer die Anlage vertragsge-
mäß nutzen kann. Führen diese Maßnahmen nicht 
zum Erfolg oder ist dem Käufer unter diesen 
Umständen ein Festhalten am Vertrag unzumutbar, 
kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Soweit 
er Herabsetzung des Kaufpreises oder Schadenser-
satz verlangen kann, ist die Möglichkeit, den 
Mangel zu umgehen, angemessen zu berücksichti-
gen. 

Hat der Käufer den Auftragnehmer wegen angebli-
cher Mängel der Anlage in Anspruch genommen und 
stellt sich heraus, dass entweder kein Mangel 
besteht oder der Mangel auf einem Umstand 
beruht, der zur Geltendmachung von Mängelan-
sprüchen nicht berechtigt, so hat der Käufer, sofern 
er die Inanspruchnahme des Auftragnehmers zu 
vertreten hat dem Auftragnehmer die für die 
Verifizierung des angeblichen Mangels angefallenen 
Sach-  und Personalkosten zu ersetzen. 

Sofern der Käufer Mängelansprüche geltend macht, 
hat dies keinen Einfluss auf etwaige weitere 
zwischen Auftragnehmer und dem Käufer bestehen-
de Verträge. 

Mängelansprüche bestehen nicht für Störungen, die 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, vertraglich nicht 
vorgesehener Betriebsmittel, Anbringung nicht 
durch den Auftragnehmer genehmigter Zusatzgerä-
te, Durchführung von Reparaturen oder Änderungen 
durch nicht vom Auftragnehmer autorisierte Dritte 
entstanden sind. Ausgenommen von der Geltend-
machung von Mängelansprüchen sind außerdem 
sämtliche dem natürlichen Verschleiß unterliegende 
Betriebsmittel. 

Der Auftragnehmer übernimmt für den Fall, dass 
von ihr gelieferte Anlagen mit solcher Hard- oder 

Software verbunden wird, die nicht vom Auftrag-
nehmer stammt, keinerlei Mängelhaftung für die 
Funktionsfähigkeit einer solchen Fremdhardware 
oder Fremdsoftware bei der Verbindung mit der 
vom Auftragnehmer gelieferten Anlage. 

Der Auftragnehmer kann die Nacherfüllung 
verweigern, bis der Käufer dem Auftragnehmer die 
vereinbarte Vergütung abzüglich eines angesichts 
der noch ausstehenden Nacherfüllung angemesse-
nen Teiles (mindestens in Höhe des Dreifachen der 
erwarteten Mangelbeseitigungskosten) gezahlt hat. 

Fehlt der Anlage eine ausdrücklich garantierte 
Beschaffenheit oder hat der Auftragnehmer einen 
Mangel der Anlage arglistig verschwiegen, haftet 
der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten. 

Kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflichten 
des Käufers bleiben unberührt. 

8.	Ausschlussfristen	

Alle Ansprüche des Käufers gegen den Auftragneh-
mer sind schriftlich geltend zu machen. 

Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen oder 
den sie ergänzenden Bestimmungen abweichen, 
bedürfen der Schriftform; faksimilierte Unterschrif-
ten sind ausreichend. 

Schadensereignisse, die Haftpflichtansprüche gegen 
den Auftragnehmer zur Folge haben könnten, sind 
vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis des schädi-
genden Ereignisses, dem Auftragnehmer gegenüber 
schriftlich anzuzeigen. Verletzt der Kunden diese 
Pflicht, hat er den entstandenen Schaden selbst zu 
tragen. Im Übrigen erlöschen Haftungsansprüche, 
sofern diese nicht binnen sechs Monaten nach 
Ablehnung durch den Auftragnehmer oder dessen 
Haftpflichtversicherung gerichtlich geltend gemacht 
werden. 

9.	Haftung	und	Haftungsausschluss	

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen 
Vorschriften ohne Begrenzung der Schadenshöhe für 
Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden 
Angestellten des Auftragnehmers oder durch 
schwerwiegendes Organisationsverschulden oder 
das Fehlen zugesicherter Eigenschaften verursacht 
wurden. 

Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer unab-
hängig vom Rechtsgrund nur für Schäden, die durch 
schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht in einer das Erreichen des Vertrags-
zwecks gefährdenden Weise durch gesetzliche 
Vertreter oder leitende Angestellte des Auftrag-
nehmers verursacht wurden. Die Haftung ist ferner 
auf den durch den Kaufgegenstand verursachten 
typischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen 
der Auftragnehmer bei Vertragsabschluss aufgrund 
der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände 
rechnen musste.  

Der Auftragnehmer haftet nicht für mangelnden 
wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn, 
ausgebliebene Einsparungen, mittelbare Schäden, 
Folgeschäden und Ansprüche Dritter mit Ausnahme 
solcher Ansprüche aus Verletzung von Schutzrechten 
Dritter. 
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Die vorbezeichneten Haftungsbeschränkungen 
gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter 
und Beauftragten des Auftragnehmers. Die Haftung 
für die von solchen Mitarbeitern und Beauftragten 
verursachten Schäden ist jedoch auch bei Vorsatz 
und Fahrlässigkeit auf den durch den Kaufgegen-
stand verursachten typischen Schaden begrenzt, mit 
dessen Entstehen der Auftragnehmer bei Vertrags-
abschluss aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Umstände rechnen musste.  

Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die 
durch fahrlässige oder leichtfahrlässige Verletzun-
gen einer nichtwesentlichen Vertragspflicht von 
einem Mitarbeiter oder Beauftragten des Auftrag-
nehmers verursacht worden sind. 

Die Leistung des Auftragnehmers verringert das 
Schadensrisiko für den Kunden erheblich. Der 
Auftragnehmer kann jedoch keine Garantie dafür 
abgeben, dass Schadensfälle vermieden werden. Die 
Leistung ersetzt also keineswegs den Abschluss von 
einschlägigen Versicherungen (gegen Einbruch-, 
Diebstahls-, Betriebsunterbrechungs-, Feuer-, 
Wasser-, Elektronik- oder Kaskoschäden etc.). Der 
Auftragnehmer haftet daher nicht für Schäden, die 
dem Kunden daraus entstehen, dass er nicht die 
vorgenannten einschlägigen Versicherungen 
abgeschlossen hat.  

10.	 Aufrechnung	 durch	 den	 Kunden	 und	
Zurückbehaltungsrecht	des	Kunden	

Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn 
die Forderung gegen den Auftragnehmer unbestrit-
ten ist, das Bestehen dieser Forderung in einem 
Rechtsstreit festgestellt wurde oder ein solcher 
Rechtsstreit entscheidungsreif ist. 

Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur 
wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhält-
nis zu und, im kaufmännischen Verkehr, nur wenn 
die Forderung gegen den Auftragnehmer unbestrit-
ten ist, das Bestehen dieser Forderung in einem 
Rechtsstreit festgestellt wurde oder ein solcher 
Rechtsstreit entscheidungsreif ist. 

11.	Datenschutz		

Mit Bezug auf die jeweils einschlägigen Bestimmun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) weist 
der Auftragnehmer darauf hin, dass die Speicherung 
und Nutzung personenbezogener Daten des Kunden  
zur Vertragserfüllung erfolgt. 

Geschäftliche Kontaktdaten des Kunden werden 
vom Auftragnehmer für Marketingzwecke in der 
Weise genutzt, dem Kunden Prospekte und Informa-
tionen des Auftragnehmers per Post zu übersenden. 

Der Kunde kann der Nutzung, Verarbeitung bzw. 
Übermittlung seiner Daten zu Marketingzwecken 
jederzeit durch Mitteilung an den Auftragnehmer 
widersprechen bzw. seine Einwilligung widerrufen. 
Nach Erhalt seines Widerspruchs bzw. Widerrufs 
wird der Auftragnehmer die hiervon betroffenen 
Daten nicht mehr zu Marketingzwecken nutzen und 
verarbeiten bzw. die weitere Zusendung von 
Werbemitteln unverzüglich einstellen. 

Gemäß §§ 34 und 6b BDSG hat der Kunde das 
uneingeschränkte Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über die durch den Auftragnehmer gespeicherten 
Daten sowie gemäß § 35 BDSG das Recht auf 
Löschung oder Sperrung unzulässiger Daten bzw. 
das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten. 

Auf Antrag ist der Auftragnehmer gerne bereit, auch 
schriftlich mitzuteilen, ob und welche persönlichen 
Daten er über den Kunden gespeichert hat. Soweit 
möglich, wird der Auftragnehmer geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die beim Kunden 
gespeicherten Daten kurzfristig zu aktualisieren 
oder zu berichtigen.  

Der Auftragnehmer ist ferner berechtigt, diese 
Daten an Unternehmen zu übermitteln, die zulässi-
gerweise mit der Durchführung dieses Vertrages 
oder von Teilen davon betraut wurden, sofern das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen nicht 
überwiegt. Betraute Unternehmen sind beispiels-
weise: Notrufzentralen, Kreditinstitute, Inkassoun-
ternehmen. Die Weitergabe dieser Daten erfolgt 
streng weisungsgebunden nach dem BDSG. 

Übermittlungen personenbezogener Daten an 
staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur 
im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschrif-
ten. 

12.	Schlussbestimmungen	

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(CISG, Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods). 

Für eventuelle Streitigkeiten, die sich aus dem 
Vertrag ergeben oder mit ihm in Zusammenhang 
stehen, ist das Gericht zuständig, in dessen Ge-
richtsbezirk der Auftragnehmer seinen Sitz hat. 
Diese Gerichtsstandvereinbarung gilt nur gegenüber 
kaufmännischen Kunden. 

Mündliche Nebenabreden zum Vertrag bestehen 
nicht. Änderungen und Ergänzungen sowie die 
Aufhebung des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Aufhebung dieser Schriftformklausel. 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
einschließlich der vorstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder Teile hiervon unwirk-
sam sein oder werden oder sollte der Vertrag Lücken 
enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der 
unwirksamen Bestimmung werden die Parteien 
diejenige wirksame Bestimmung vereinbaren, 
welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt, im Falle von 
Lücken diejenige Bestimmung, die dem entspricht, 
was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen vernünftiger Weise vereinbart worden wäre, 
hätte man diese Angelegenheit von vornherein 
bedacht.  




